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1. Änderung Bebauungsplan
"Handelsflächen Kirchdorf Süd"

Gemeinde Kirchdorf an der Iller
Rathausstraße 11
88457 Kirchdorf an der Iller

Art der baulichen Nutzung

Legende

Abgrenzung Änderungsbereich

Planungsrechtliche Festsetzungen gemäß § 9 BauGB

Sondergebiet (SO) mit der Zweckbestimmung Lebensmittelmarkt und
Beherbergungsbetrieb gem. § 11 BauNVO

Abgrenzung Geltungsbereich Bebauungsplan
Sondergebiet "Handelsflächen Kirchdorf Süd"

Bauweise, Baugrenzen

Baugrenze neu

Grünflächen

Zu pflanzender Baum,
Lage variabel

Zu pflanzender Baum, entfällt

Baugrenze entfällt

Abgrenzung für Stellplätze

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung

Hinweise und nachrichtliche Übernahmen

Leitungsrecht, siehe Planzeichnung

Sonstige Festsetzungen

Baugrenze Bestand

Kontingentfläche

Höchstzulässiges Emissionskontingent tags vom
6:00 - 22:00 Uhr in dB(A)/m² siehe Planzeichnung

Höchstzulässiges Emissionskontingent nachts vom
6:00 - 22:00 Uhr in dB(A)/m² siehe Planzeichnung

Flurgrenze / Flurnummer

Gebäude Bestand

Höhenlinien

Verkehrsflächen

Öffentliche Verkehrsfläche mit
Zweckbestimmung; Geh- und Radweg

Mögliche Ein- und Ausfahrt

1 : 1000

Übersichtslageplan M 1:15.000

Geobasisdaten © Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Baden-Württemberg (www.lgl-bw.de)

(Siegel)

(Siegel)

(Siegel)

Gemeinderat Gemeinde Kirchdorf an der Iller
1. Änderung Handelsflächen Kirchdorf Süd

Gemeinde Kirchdorf an der Iller Gemeinderats
1. Änderung Handelsflächen Kirchdorf Süd

Gemeinde Kirchdorf an der Iller

Bürgermeister Rainer Langenbacher

Gemeinde Kirchdorf an der Iller

Bürgermeister Rainer Langenbacher

Handelsflächen Kirchdorf Süd

im
Rathaus der Gemeinde

Gemeinde Kirchdorf an der Iller

Bürgermeister Rainer Langenbacher

Verfahrensvermerke

1. Der der hat in der Sitzung vom .................... die
Aufstellung der des Bebauungsplans " " beschlossen.
Der Aufstellungsbeschluss wurde am .................... ortsüblich bekannt gemacht.

2. Zu dem Entwurf des Bauungsplans mit den planungsrechtlichen Festsetzungen und den örtlichen
Bauvorschriften in der Fassung vom .................... wurden die Behörden und sonstigen Träger
öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom .................... bis .................... beteiligt.

3. Der Entwurf des Bebauungsplans mit den planungsrechtlichen Festsetzungen und den örtlichen
Bauvorschriften in der Fassung vom .................... wurde mit der Begründung gemäß
§ 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom .................... bis .................... öffentlich ausgelegt.

4. Zu dem Entwurf des Bauungsplans mit den planungsrechtlichen Festsetzungen und den örtlichen
Bauvorschriften in der Fassung vom .................... wurden die Behörden und sonstigen Träger
öffentlicher Belange gemäß § 4a Abs. 3 BauGB in der Zeit vom .................... bis .................... erneut
beteiligt.

5. Der Entwurf des Bebauungsplans mit den planungsrechtlichen Festsetzungen und den örtlichen
Bauvorschriften in der Fassung vom .................... wurde mit der Begründung gemäß
§ 4a Abs. 3 BauGB in der Zeit vom .................... bis .................... erneut öffentlich ausgelegt.

6. Die hat mit Beschluss des vom .................... die
des Bebauungsplans " " mit den planungsrechtlichen

Festsetzungen und den örtlichen Bauvorschriften in der Fassung vom .................... als Satzung
beschlossen.

, den ....................

...............................................................................
( )

7. Ausgefertigt

, den ....................

...............................................................................
( )

8. Die 1. Änderung des Bebauungsplans " " wurde gemäß § 10 Abs. 3
BauGB am __.__.____ mit Hinweis auf § 44 Abs. 3 und § 215 BauGB ortsüblich bekannt gemacht. Der
Bebauungsplan ist damit in Kraft getreten. Der Bebauungsplan wird zu jedermanns Einsicht

zu den üblichen Geschäftszeiten ausgelegt.

, den ....................

...............................................................................
( )


